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geblieben ist.

Dank schulde ich zudem Herrn Prof. Dr. Dominique Jakob, M.I.L., sowie mei-
nem verehrten Patenonkel, Herrn Prof. Dr. Hans Tremmel, die mir mehrfach 
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München, im November 2016 Bernd Fluck
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KgaA Kommanditgesellschaft auf Aktien
KTS Zeitschrift für Insolvenzrecht
LAG Landesarbeitsgericht
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m2 Quadratmeter
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ZPO Zivilprozessordnung
zugl. zugleich
ZWE Zeitschrift für Wohnungseigentumsrecht





Einführung

I. Problemstellung, aktueller Meinungsstand  
und Anliegen der Untersuchung

Die Rechtsfolge mangelhafter Beschlüsse der Mitgliederversammlung der Verei-
ne des BGB ist im deutschen Recht nicht gesetzlich geregelt. Im Vereinsrecht be-
fassen sich lediglich die §§  32 Abs.  1 S.  2, 33 Abs.  1 und 35 Abs.  1 BGB mit be-
stimmten Wirksamkeitsvoraussetzungen von Beschlüssen. §  32 Abs.  1 S.  2 BGB 
betrifft die Einberufungsvoraussetzungen zur Mitgliederversammlung, §  33 
Abs.  1 BGB regelt qualifizierte Mehrheitserfordernisse für eine Satzungs- und 
Zweckänderung und §  35 BGB verlangt eine Zustimmung des betroffenen Mit-
glieds bei Beeinträchtigung seiner Sonderrechte. Dabei sind die §§  32 und 33 
BGB gemäß §  40 S.  1 BGB sogar dispositiv ausgestattet, so dass der jeweilige 
Verein in seiner Satzung eine abweichende Regelung treffen kann. Im Übrigen 
bietet das BGB nur wenige Instrumentarien zur Behandlung derjenigen Ver-
einsbeschlüsse, welche unter einem Mangel leiden. Die §§  125, 134, 138 und 242 
BGB sind zwar tatbestandlich auf Vereinsbeschlüsse anwendbar, denn bei Ver-
einsbeschlüssen handelt es sich nach allgemeiner und zutreffender Meinung um 
Rechtsgeschäfte.1 Gleichwohl bieten die genannten Vorschriften kein allgemeines 
Werkzeug zur Behandlung fehlerhafter Beschlüsse. Sie greifen freilich nur dann, 
wenn ihre Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind. Dadurch unterliegen nicht 
alle möglichen Konstellationen fehlerhafter Vereinsbeschlüsse einer gesetzlichen 
Regelung. 

Diese Problematik setzt sich auf der prozessualen Ebene fort. Ein spezifisch ver-
einsrechtlicher Rechtsbehelf zur Geltendmachung fehlerhafter Vereinsbeschlüs- 
 se fehlt. Die deswegen grundsätzlich uneingeschränkt anwendbare Zivilprozess-
ordnung stellt mit der Leistungsklage und der Feststellungsklage zwei prozessuale 
Werkzeuge zur Verfügung, die jedoch nicht geeignet sind, die praktischen Proble-
me befriedigend zu lösen. Eine Leistungsklage, die auf Aufhebung eines Be-
schlus ses gerichtet sein kann, vermag hinsichtlich ihrer Rechtswirkungen nicht, 
einen Beschluss rückwirkend zu beseitigen. Hierzu besteht ein praktisches Be-

1 Vgl.: MüKoBGB/Arnold §  32 Rn.  23; Flume Juristische Person §  7 VII 1 (S.  249); Soergel/
Hadding BGB §  32 Rn.  21a; Noack Fehlerhafte Beschlüsse S.  15; Segna Vorstandskontrolle 
S.  233; Wiedemann Gesellschaftsrecht §  3 III 1 b) (S.  179); Wolf/Neuner AT §  17 Rn.  44.
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dürfnis, da ein rechtswidriger Beschluss an sich nicht hätte gefasst werden dürfen 
und es somit unbillig wäre, wenn er bis zu seiner Aufhebung Rechtswirkungen 
entfalten würde. Eine Feststellungsklage gerichtet auf Feststellung der Un- bzw. 
Wirksamkeit eines Beschlusses entfaltet wegen §  325 Abs.  1 ZPO de lege lata nur 
Rechtskraft gegenüber den Parteien und bindet somit die übrigen Vereinsmitglie-
der bzw. -organe nicht. Das begründet die Gefahr, dass der Verein mehrfach mit 
Klagen hinsichtlich des gleichen Beschlusses überzogen oder innerhalb des Ver-
eins von einer unterschiedlichen Beschlusslage ausgegangen wird. Zudem sind 
die allgemeinen zivilprozessualen Klagen keiner Fristenregelung unterworfen. 
Dadurch wird für den Verein eine erhebliche Rechtsunsicherheit begründet, da 
man gelhafte Beschlüsse grundsätzlich zeitlich unbeschränkt angegriffen werden 
können. 

Zweifelsfrei kann der gegenwärtige Meinungsstreit zur Problematik als festge-
fahren bezeichnet werden. Rechtsprechung und herrschende Meinung gehen, seit-
dem der BGH im Jahr 1967 erstmals dazu Stellung genommen hat,2 ganz überwie-
gend davon aus, dass fehlerhafte Vereinsbeschlüsse grundsätzlich nichtig sind.3 
Die Gegenposition wird vornehmlich von Barbara Grunewald, Dieter Reuter und 
Karsten Schmidt vertreten, die für eine Anwendung der aktienrechtlichen Be-
schlussmängelvorschriften (§§  241 ff. AktG) auf die Vereine in teils unterschied-
licher Reichweite eintreten.4 Monografische Ausführungen zum Thema liegen 
bislang nur von Hans-Peter Prior und Ulrich Noack vor.5 Diese Arbeiten sind 
indessen bereits in die Jahre gekommen und haben in der Rechtsprechung keine 
Wirkung gezeigt.

Die praktische Relevanz der Fragestellung ist enorm. Mittlerweile haben sich 
die Rechtstatsachen in beträchtlicher Weise von der Situation entfernt, die dem 
Gesetzgeber bei der Begründung des Vereinsrechts gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts zugrunde lag. Die Grundlage bildete damals eine Vorstellung von Vereinen, 
die in den vielzitierten „Skat-, Kegel-, Sauf- und Rauchvereine[n]“6 ihren gesell-
schaftlichen Auftritt fanden und sich durch eine „geringe vermögensrechtliche 
Bedeutung“7 auszeichneten. Gegenwärtig existiert eine Vielzahl an Vereinen, die 
in politischer, gesellschaftlicher und/oder wirtschaftlicher Hinsicht eine extrem 
große Bedeutung einnehmen.8 In diesem Zusammenhang seien auch Vereine er-
wähnt, die, wie der ADAC oder die meisten Vereine der deutschen Fußball-Bun-
desliga, zudem in erheblicher Weise an Kapitalgesellschaften beteiligt sind. Nicht 

2 BGHZ 49, 209 ff.
3 Siehe unten: S. 9–11.
4 Siehe unten: S. 55–65.
5 Ausführlich hierzu siehe unten: S. 46–50 (Prior) und S. 113–116 (Noack).
6 Mugdan S.  995.
7 Protokolle S.  537 f.
8 Z. B. die Dienstleitungsgewerkschaft ver.di (als nicht-eingetragener Verein), der Hanns-

Seidel- Stiftung e. V., große Sportverbände wie der Deutsche Fußball-Bund e. V.; siehe auch un-
ten: S. 65–68, S. 73–82 und S. 85–89.
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zuletzt zeigt der aktuelle Fall des TSV 1860 von München e. V., welch erhebliche 
Bedeutung fehlerhafte Beschlüsse für das Vereinsleben haben können.9 Seit mitt-
lerweile mehr als drei Jahren streiten die Vereinsvertreter des TSV um die Wirk-
samkeit der Bestellung des Vereinsvorstands im Rahmen einer Mitgliederver-
sammlung. Der damit verbundene finanzielle und organisatorische Aufwand ist 
immens. Rechtsunsicherheiten, die nach wie vor bei der Frage nach der Rechtsfol-
ge und prozessualen Geltendmachung von Beschlussmängeln auftreten, betreffen 
also keineswegs nur örtlich begrenzte, kleine Geselligkeitszusammenschlüsse, 
sondern können folgenschwere Konsequenzen für stattliche Vereinskonzerne und 
vergleichbare Großvereine begründen. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, zunächst das Vorgehen der Praxis 
sowie die Ansichten der herrschenden Meinung und der Gegenansichten auf den 
Prüfstand zu stellen sowie sodann einen dogmatisch überzeugenden und prak-
tisch handhabbaren Lösungsweg zur Behandlung fehlerhafter Vereinsbeschlüsse 
aufzuzeigen. In praktischer Hinsicht geht es vor allem darum, eine sachgerechte 
Balance zu finden zwischen dem Rechtsschutz des einzelnen Mitglieds und der 
Wahrung der institutionellen Handlungsfähigkeit, zwischen materieller Gerech-
tigkeit auf Seiten der Mitglieder und Rechtssicherheit auf Seiten des Vereins.10 

II. Eingrenzung des Themas und Klärung der Begrifflichkeiten

1. Eingrenzung des Themas

Bereits das Reichsgericht hat entschieden, dass ein Verein ein auf Dauer angeleg-
ter, körperschaftlich organisierter Zusammenschluss mehrerer Personen zur Ver-
folgung eines gemeinsamen Zwecks unter einem gemeinsamen Namen ist. Die 
körperschaftliche Organisation beruht auf der Unabhängigkeit des Vereins vom 
Wechsel seiner Mitglieder und der Vertretung des Vereins durch ein besonderes 
Vertretungsorgan.11 Diese Definition ist denkbar unpräzise. Darunter fallen regel-
mäßig alle körperschaftlichen Institutionen, insbesondere die Handelsvereine Ak-
tiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Genossenschaft. Das 
Hauptaugenmerk der vorliegenden Arbeit liegt indes nur auf den Beschlüssen der 
Mitgliederversammlungen von Vereinen des BGB. Darunter fallen der eingetra-
gene Verein gemäß §  21 BGB, der wirtschaftliche Verein nach §  22 BGB und der 
nicht-rechtsfähige Verein (§  54 BGB), der aufgrund nunmehr überwiegend aner-
kannter Rechtsfähigkeit12 besser als nicht-eingetragener Verein bezeichnet wer-

9 Siehe hierzu die Entscheidung in der ersten Instanz: LG München I, Urteil vom 25.07.2014 
– 22 O 25649/13 (nicht veröffentlicht), in der Berufungsinstanz: OLG München, Urteil vom 
19.04.2016 – 13 U 3141/14, derzeit beim BGH anhängig: II ZR 139/16.

10 Vgl.: K. Schmidt AG 2009, 248, 250.
11 RGZ 143, 212, 213; vgl. auch: RGZ 165, 140, 143.
12 MüKoBGB/Arnold §  54 Rn.  18 f.
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den sollte. Auch beim nicht-eingetragenen Verein findet entgegen §§  54 S.  1, 
709 ff. BGB die Willensbildung regelmäßig in einer Mitgliederversammlung im 
Rahmen von Mehrheitsentscheidungen statt.13 Sofern im Folgenden von Vereinen 
die Rede ist, sind damit also die bezeichneten Vereine des BGB gemeint. Weitge-
hend gelten die Ausführungen daher einheitlich für diese drei Vereine. Auf bis-
weilen auftretende Besonderheiten und Unterschiede wird hingewiesen werden. 
Darüber hinaus werden im Rahmen eines eigenen Unterabschnitts auch diejeni-
gen Wirtschaftsvereine gemäß §  22 BGB in die Untersuchung mit einbezogen, für 
die eine spezialgesetzliche Regelung getroffen wurde.14 

Schließlich findet die Fragestellung Berücksichtigung, welche Konsequenzen 
es für mangelhafte Beschlüsse haben kann, wenn die Mitgliederversammlung des 
Vereins satzungsmäßig durch eine Delegiertenversammlung ersetzt wurde.15 
Nicht untersucht werden hingegen die Beschlüsse anderer Vereinsorgane als des 
Mitgliedervertreterorgans, namentlich insbesondere des Vorstands oder eines fa-
kultativen Aufsichts- oder Beratungsorgans. Auch auf den großen VVaG können 
die nachfolgenden Erwägungen keine Anwendung finden, da für diesen das ak-
tienrechtliche Beschlussmängelrecht Anwendung findet (vgl. §§  191, 210 Abs.  1 
VAG). Ausgeblendet werden zudem Fragestellungen hinsichtlich eines vereins-
intern etablierten Organs oder einer Schiedsstelle zur Überprüfung von Beschluss-
mängeln, da aufgrund der weitgehend im Vereinsrecht bestehenden Gestaltungs-
freiheit (vgl. §  40 BGB) die praktischen Ausgestaltungsmöglichkeiten hierfür zu 
mannigfaltig wären, um sie zu behandeln. Vorliegend geht es um die materiell- 
rechtliche Fehlerfolge mangelhafter Beschlüsse der Mitgliederversammlungen 
von Vereinen des BGB und deren prozessuale Geltendmachung vor staatlichen 
Gerichten.

2.  Klärung der Begrifflichkeiten

Die Beschlussfassung des Vereins bezeichnet die oberste Willensbildung der Kör-
perschaft, die – wie bei allen Körperschaften – in der Regel mittels Mehrheitsent-
scheidung durch die Mitglieder oder Mitgliedervertretungen erfolgt.16 Mithin ist 
der Beschluss der juristischen Person vergleichbar mit einer Entscheidung oder 
einem Entschluss einer natürlichen Person. Üblicherweise findet die Beschluss-
fassung, wie regelmäßig bei juristischen Personen (vgl. §  48 Abs.  1 GmbHG, §  118 
Abs.  1 AktG), im Rahmen von Versammlungen der Mitglieder statt (vgl. §  32 
Abs.  1 S.  1 BGB). 

13 OLG Frankfurt, Urteil vom 19.12.1984 – 9 U 107/83, Rn.  50 (juris); MüKoBGB/Arnold 
§  54 Rn.  34; Palandt/Ellenberger BGB §  54 Rn.  6; Larenz/Wolf AT §  11 Rn.  5; Schöpflin Der 
nichtrechtsfähige Verein S.  264, 270.; Wolf/Neuner AT §  17 Rn.  127.

14 Siehe unten: S. 70–73.
15 Siehe unten: S. 140–143.
16 Vgl. aber: §  33 Abs.  1 S.  2 Hs.  1 BGB.
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Der Beschluss der Mitgliederversammlung ist rechtlich als Rechtsgeschäft in 
Form eines Gesamtaktes körperschaftlicher Willensbildung einzuordnen.17 Dar-
aus folgt, dass die gesetzlichen Vorschriften (und allgemeinen Grundsätze) für 
Rechtgeschäfte auf den Vereinsbeschluss anwendbar sind. Die Stimmabgabe 
selbst stellt eine Willenserklärung dar. 

Beschlussmängel können auf unterschiedlichen Fehlerquellen beruhen. Ein 
Beschlussmangel liegt vor bei einer Verletzung des Gesetzes oder der Satzung im 
Zusammenhang mit der Beschlussfassung (vgl. §  243 Abs.  1 AktG). Anders als 
bei den Kapitalgesellschaften18 ist darüber hinaus auch ein Verstoß gegen eine 
Geschäftsordnung oder Verfahrensordnung19 für die Mitgliederversammlung bei 
der Beschlussfassung als Beschlussmangel anzusehen, da sich diese Vereinsord-
nung an alle Mitglieder richtet und die Vorbereitung und/oder den Ablauf der 
Versammlung regelmäßig mit Bindungswirkung für die Gesamtheit regeln soll. 
Ist indessen lediglich die Stimmabgabe selbst mangelhaft oder wirkungslos, etwa 
weil sie anfechtbar ist oder gar angefochten wurde, hat dies nicht unmittelbar ei-
nen Beschlussmangel zur Folge. Die mangelhafte Stimmabgabe wirkt sich allen-
falls auf das Beschlussergebnis aus. Nicht in die vorliegende Abhandlung einbe-
zogen werden soll der (schwebend) unwirksame Beschluss. Schwebend unwirk-
sam sind Beschlüsse, denen noch ein Tatbestandsmerkmal fehlt, um ihre volle 
Wirkung zu erlangen (vgl. §§  35, 71 Abs.  1, 33 Abs.  2 BGB).20 Insofern handelt es 
sich aber nicht um einen Beschlussmangel, da der Beschluss selbst, unbeschadet 
anderer Fehlerquellen, mangelfrei zustande kommt.21 

Mangelhafte Beschlüsse können zudem nach unterschiedlichen Fehlerkatego-
rien differenziert werden. Beschlussmängel treten als Verfahrensmängel oder 
 Inhaltsmängel auf. Verfahrensmängel sind Mängel, die auf Verstößen gegen Vor-
schriften beruhen, die das Zustandekommen des Beschlusses betreffen, also Vor-
gaben zur Einberufung oder zur Durchführung der Versammlung oder zur 
Beschluss feststellung verletzen.22 Einberufungsmängel sind beispielsweise die 
Nichtladung einzelner oder aller Mitglieder,23 eine inhaltlich nicht hinreichend 

17 Siehe oben: Einleitung Fn.  1. 
18 MüKoAKtG/Hüffer/Schäfer §  243 Rn.  22; Spindler/Stilz/Würthwein AktG §  243 Rn.  71.
19 Vgl.: BGH NJW-RR 2001, 995 zur Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt (Körperschaft 

des öffentlichen Rechts); nach KG, Urteil vom 07.02.2011 – 24 U 156/10, Rn.  20 (juris) stellt die 
Verletzung der Versammlungs- und Wahlordnung einen Verstoß gegen das Recht der Mitglie-
der auf gleichberechtigte Teilhabe an der vereinsinternen Willensbildung dar.

20 Vgl.: MüKoAktG/Hüffer/Schäfer §  241 Rn.  16; Hüffer/Koch AktG §  241 Rn.  6; Roth/
Altmeppen/Roth GmbHG §  47 Rn.  92; Baumbach/Hueck/Zöllner GmbHG Anh. §  47 Rn.  20.

21 Vgl.: MüKoAktG/Hüffer/Schäfer §  241 Rn.  16; Michalski/Römermann GmbHG Anh. §  47 
Rn.  27.

22 Hölters/Englisch AktG §  243 Rn.  16; Hüffer/Koch AktG §  243 Rn.  11; Großkommenta-
rAktG/K. Schmidt §  243 Rn.  21; vgl. auch: Spindler/Stilz/Würthwein AktG §  243 Rn.  91.

23 Vgl.: BGHZ 59, 369 ff.
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bestimmte Ladung,24 die Nichteinhaltung der statutarischen Ladungsfrist,25 Ver-
stöße gegen satzungsmäßige Vorgaben zur Form der Ladung26 sowie die Ladung 
durch nicht legitimierte Personen oder den Vorstand in falscher Zusammen-
setzung. Durchführungsmängel sind etwa die unbillige Nichtgewährung des 
Rede rechts, die Abhaltung der Versammlung an einem unzumutbaren Ort oder 
zur Unzeit27 oder die Durchführung einer Mitgliederversammlung, wenn diese 
satzungsmäßig durch eine Delegiertenversammlung ersetzt wurde.

Inhaltsmängel beziehen sich ausschließlich auf den Inhalt des Beschlusses. Sie 
ergeben sich aus einer isolierten Betrachtung des Beschlussinhalts unter Außer-
achtlassung seines Zustandekommens. Beschlüsse mit Inhaltsmängeln sind daher 
vornehmlich Beschlüsse, die inhaltlich gegen die guten Sitten,28 gegen gesetz-
liche Verbote, gegen europarechtliche Vorschriften,29 zwingende vereinsrecht-
liche Vorgaben,30 den Gleichbehandlungsgrundsatz oder gegen satzungsmäßige 
Vorgaben zu Beschlussinhalten verstoßen.31

III. Methodik und Gang der Untersuchung

Die unter I. aufgezeigte Problemstellung gibt den Gang der vorliegenden Arbeit 
vor. Zunächst soll im ersten – auf die Einführung folgenden – Teil der Arbeit die 
Rechtsfolge fehlerhafter Vereinsbeschlüsse behandelt werden (A). Darin werden 
zunächst die aktuell herrschende Meinung sowie das Vorgehen der höchst- und 
obergerichtlichen Rechtsprechung aufgezeigt (A.I.1.–3.) und auf den Prüfstand 
gestellt werden (A.I.4.). Nachdem die Schwächen der Rechtsprechung und herr-
schenden Meinung herausgearbeitet worden sind, soll im anschließenden Unter-
abschnitt die Gegenansicht behandelt werden (A.II.1.–3.). Diese Gegenansicht 
befürwortet eine Anwendung der §§  241 ff. AktG auf Vereine in unterschiedlicher 
Reichweite. Auch diesbezüglich erfolgt sodann eine kritische Würdigung (A.II.4.). 
Anhand der Kritik an der Gegenansicht wird sich herauskristallisieren, dass die 

24 BGH NJW 2008, 69 ff.
25 Vgl.: OLG München, Beschluss vom 11.05.2015 – 31 Wx 123/15, Rn.  16 (juris).
26 Vgl.: OLG Hamm NJW-RR 2014, 472.
27 Z. B.: zur Sommerferienzeit in Bayern, hierzu: BayObLG, Beschluss vom 16.07.2004 – 3Z 

BR 100/04, Rn.  34 (juris), wobei das BayObLG diesen Beschlussmangel als Einberufungs-
mangel wertet. 

28 Z. B.: ein Beschluss der Mitgliederversammlung eines Landesfußballverbands, durch den 
eine Satzungsregelung eingeführt werden soll, nach der für die Verpflichtung eines Amateur-
fußballspielers als sog. Vertragsamateur eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von ca. 
12.500,– Euro zu zahlen ist, vgl. hierzu: BGHZ 142, 304. 

29 Vgl.: OLG Bremen, Urteil vom 30.12.2014 – 2 U 67/14, Rn.  76 (juris), hierzu: Orth/Stopper 
SpuRt 2015, 51 ff.

30 Z. B.: Abschaffung des Vorstands.
31 Z. B.: Überschreiten eines satzungsmäßig bestimmten Höchstbetrags für den Mitglieder-

beitrag.
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Begründungen der Vertreter dieser Ansicht zur analogen Anwendung der 
§§  241 ff. AktG auf Vereine nicht überzeugen und eine mehr oder weniger umfas-
sende analoge Anwendung der §§  241 ff. AktG auf alle bzw. einen Großteil der 
Vereine nicht begründbar ist. Daher wird im Anschluss untersucht werden, ob 
eine analoge Anwendung der §§  241 ff. AktG zumindest auf bestimmte Vereine in 
Betracht kommt (A.III.). Anschließend soll der Frage nachgegangen werden, wel-
che materiell-rechtlichen Konsequenzen sich de lege lata – bei Unanwendbarkeit 
der §§  241 ff. AktG – aus einem mangelhaften Beschluss ergeben (A.IV.1.–7.). 
Methodisch wird sich diese Untersuchung an allgemeinen gesellschaftsrechtli-
chen Prinzipien orientieren, namentlich an dem Rechtsinstitut der Mitgliedschaft 
und den durch sie zusammengefassten Rechten sowie den möglichen Folgen, die 
aus einer Verletzung der Mitgliedschaft resultieren. Im Zusammenhang dazu 
wird zudem untersucht werden, wie die insofern herausgearbeiteten Beschluss-
mängelfolgen in besonderen Organisationsformen, die bei Großvereinen üblich 
sind, namentlich dem Vereinsverband, dem Gesamtverein sowie bei Bestehen ei-
ner Delegiertenversammlung, praktische Gestalt annehmen (A.IV.8.).

Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der prozessualen Geltendmachung 
der Beschlussmängelfolgen (B.). Dabei wird ebenso zunächst die aktuell prakti-
zierte Herangehensweise der Gerichte, welcher die herrschende Meinung folgt, 
aufgezeigt (B.I.) und im Rahmen einer Stellungnahme gewürdigt werden (B.II.). 
Im Anschluss daran soll die in der Stellungnahme angebrachte Kritik weiterent-
wickelt werden, um die im Vereinsinnenverhältnis sachgerechten Rechtsbehelfe 
zur Durchsetzung der bestehenden Rechte gegen mangelhafte Beschlüsse aufzu-
zeigen (B.III.). 

Im dritten und letzten Hauptteil werden weiterführende Erwägungen im Hin-
blick auf eine Rechtsgestaltung de lege ferenda durchgeführt werden, namentlich 
zur Entwicklung eines Gesetzgebungsvorschlags, der gleichzeitig den Anspruch 
hat, geeignet zu sein, einerseits Rechtssicherheit und Rechtsklarheit im Beschluss-
mängelrecht der Vereine des BGB zu schaffen und andererseits dem Mitglieder-
schutz ausreichend Rechnung zu tragen (C.). Nach einer kurzen Vorüberlegung 
(C.I.) werden die Rechtslagen in Österreich und in der Schweiz bezüglich der ma-
teriell-rechtlichen und prozessualen Behandlung fehlerhafter Vereinsbeschlüsse 
knapp vorgestellt (C.II. und C.III.), bevor diese kritisch beleuchtet (C.IV.) und die 
dargestellten Gedanken im Rahmen eines eigenen Gesetzgebungsvorschlags fort-
geführt werden (C.V.). Am Ende steht eine Zusammenfassung der wesentlichen 
Ergebnisse der Arbeit (D.). 




